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• seit 1.1.2003 gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen Abgaben
• Lohnsteuer, Dienstgeberbeitrag und Dienstgeberzuschlag lt. 

§ 86 Abs. 1 ESTG 
• Sozialversicherung lt. § 41a ASVG
• Kommunalsteuer lt. § 14 KommStG

GPLA Richtlinien

GPLA Prüfung – gesetzliche Grundlagen



• Jahresprüfungsplan SVA oder FA
• Berücksichtigung der am zeitlich längsten ungeprüften Dienstgeber
• Beachtung der vorhandenen personellen Kapazitäten

= Routineprüfungen
• auf Grund interner (Risikoanalyse) bzw. externer Auslöser (Anzeigen,

Insolvenzeröffnungen etc.)
= Bedarfsprüfungen

• oder im Auftrag der Finanzstrafbehörde

GPLA Prüfung – Prüfungsauswahl



• Ankündigung eine Woche vor geplantem Prüfungsbeginn bei Dienstgeber
oder Steuerberater

– schriftlich, telefonisch
• Terminvereinbarung mit dem Prüfer
• Verschiebung der GPLA
• Vereitelung der GPLA
• Ablehnung Prüfer
• Feststellung des Prüfungsortes

GPLA Prüfung – Prüfungsankündigung



• Prävention
– Abstimmung der Lohnabgaben
– Durchsicht der Buchhaltung
– Überprüfung der Lohnkonten
– Lohnartenverzeichnis
– bei Jahresabschlusserstellung nochmaliger

Abgleich mit PV
• Vorbereitung der für die Prüfung und nochmalige

Kontrolle der nötigen Unterlagen

GPLA Prüfung – Prüfungsvorbereitung



• Vorlage Dienstausweis = Legitimation
• Vorlage des Prüfungsauftrages = Bescheid

– Inhalt
• Gegenstand der Prüfung
• zu prüfende Abgabenarten
• zu prüfende Zeiträume

– 3 bzw. 5 Jahre

– kein Rechtsmittel möglich

• Möglichkeit zur Selbstanzeige – vor Prüfungsbeginn

GPLA Prüfung – Prüfungsauftrag



• Wiederholungsprüfung bzw. Wiederholungsverbot

• Wiederaufnahme des Verfahrens

GPLA Prüfung – Prüfungsauftrag



• Unterschrift des Prüfungsauftrages vom Dienstgeber oder dem
Bevollmächtigten

GPLA Prüfung – Prüfungsauftrag



• wenn Vorlage der zu prüfenden Unterlagen verlangt wird

GPLA Prüfung – Prüfungsbeginn



• Prüfer den Platz zuweisen
• Anwesenheitszeit des Prüfers festlegen
• eventuelle Betriebsbesichtigung vereinbaren
• Vorlage der Bücher und Aufzeichnungen

– Auszug aus dem GPLA-RL…………………………………….

(In der Praxis werden vorerst die Jahreslohnkonten Dienstnehmer und Dienstgeber
und die Jahresabschlüsse (Bilanz oder EAR) vorgelegt.)

GPLA Prüfung – Prüfungsablauf





• Betreuung des Prüfers
• Gibt es Prüfungsschwerpunkte?
• Fragenbeantwortung

GPLA Prüfung – Prüfungsablauf



• zur Verfügungstellung fehlender bzw. gewünschter Unterlagen
• ev. Wechsel der Rechtsgrundlage der Prüfung - Finanzstrafverfahren
• voraussichtliches Prüfergebnis

GPLA Prüfung – Prüfungsablauf



• Schlussbesprechung und Prüfbericht
– nach Beendigung der Prüfung ist eine Schlussbesprechung abzuhalten

• nicht, wenn
– keine Differenzfeststellungen
– Verzicht

– ein schriftlicher Bericht ist vom Prüfer zu erstellen – auch wenn keine 
Feststellung erfolgt

– beiderseitige Unterschrift

GPLA Prüfung – Prüfungsablauf



• Ende GPLA
– wenn keine Differenzfeststellungen endet die GPLA mit der abschließenden

Besprechung und der Niederschrift
– wenn Differenzfeststellungen

• FA stellt immer Abgabenbescheide aus
• GKK stellt nur eine Beitragsabrechnung aus aber keinen Bescheid

GPLA Prüfung – Prüfungsablauf



• Verschwiegenheit
• faires Verfahren
• Parteiengehör
• Akteneinsicht
• Rechtsfolgenbelehrung
• Vertreter für Dienstgeber möglich
• Beweisanträge

GPLA Prüfung – Rechte der Beteiligten -
Dienstgeber und Behörde



• Mitwirkung im Verfahren
• Auskunftspflicht
• Hilfestellung bei Amtshandlungen
• Aufbewahrungspflicht
• Anzeige von Änderungen
• bei Antrag an GKK ist sie verpflichtet, einen Bescheid zu erstellen!!!!!
• (Es ist fast unmöglich, einen Bescheid zu erhalten!)

GPLA Prüfung – Pflichten der Beteiligten -
Dienstgeber und Behörde



• Zuständigkeit des
Bundesfinanzgerichtes

GPLA Prüfung –
Rechtsmittelverfahren 
L, DB, DZ, 



• Zuständigkeit des
Bundesverwaltungsgericht

GPLA Prüfung –
Rechtsmittelverfahren 
Sozialversicherung



• Zuständigkeit des
Gemeinde bzw. Magistrat

GPLA Prüfung –
Rechtsmittelverfahren 
Kommunalsteuer



• lt. BAO§ 207 und § 238
• Festsetzungsverjährung = Bemessungsverjährung

– 5 bzw. 10 Jahre
– Beginn mit Ablauf des Jahres, in dem der Abgabenanspruch entstanden ist

• Einhebungsverjährung
– 5 Jahre
– Beginn mit Ablauf des Jahres, in dem der Abgabenanspruch fällig wurde
– kein Ende vor Bemessungsverjährung möglich
– kann durch Amtshandlungen unterbrochen werden

GPLA Prüfung – Verjährung L, DB, DZ, 
Kommunalsteuer



• lt. ASVG § 68
• Feststellungsverjährung

– 3 bzw. 5 Jahre
– Beginn mit dem Tag der Fälligkeit der Beiträge

• Einforderungsverjährung
– 2 Jahre
– Beginn nach Verständigung des Zahlungspflichtigen über das Ergebnis der

Feststellung
– kann durch Amtshandlungen unterbrochen werden

GPLA Prüfung – Verjährung 
Sozialversicherung



• bei Vorbereitung besonders zu beachten:

– Arbeitszeitaufzeichnungen müssen vollständig sein
– Dienstverträge müssen vorhanden sein
– Freiwilliger Sozialaufwand
– Fremdleistungen
– Geschäftsführer
– LSDB-G
– Sachbezug Fahrzeuge
– Umqualifizierung Werkvertragnehmer - Dienstnehmer

GPLA Prüfung – Praxiserfahrungen



• Kriterien der Selbständigkeit
– Rechtsform
– organisatorische Eingliederung
– wesentliche Betriebsmittel
– Weisungsbefugnis
– Weisungsgebundenheit
– Vertretungsmöglichkeit

GPLA Prüfung – Scheinselbständigkeit ??



• Kriterien der Selbständigkeit
– Dienstzeiten
– Berichtswesen
– Unternehmerrisiko
– Kein Konkurrenzverbot, Wettbewerbsverbot
– SVA, EST, UST

– Gesamtbild der Verhältnisse

GPLA Prüfung – Scheinselbständigkeit ??





Danke fürs Zuhören!



Stand – soweit nicht anders angegeben – 30.10.2015

Dieses Handout ist zur Unterstützung des Vortrages konzipiert. Ergänzende Angaben und wichtige Hinweise werden im

Vortrag gegeben. Zwischen Drucklegung und Vortrag erfolgte Klarstellungen und Interpretationsänderungen werden im

Vortrag aufgezeigt. Das Handout ist mit größtmöglicher Sorgfalt verfasst und zusammengestellt, einige Ausführungen

stellen aber persönliche Interpretationsansichten dar. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr, nach letztem aktuellen

Wissensstand.

Die Besucher des Vortrages können das Handout persönlich nutzen. Jedoch ist die Vervielfältigung in welcher Form auch

immer untersagt. Bei literarischer Verwendung ersuchen wir um die übliche Zitierweise.

Erstellt von Sonja Haingartner, PMBA und Mag. Anita Pfnadschek

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Verfasser untersagt.

Ausdrücklich ist insbesondere jede Art der Vervielfältigung (in welcher technischen Form auch immer) untersagt.
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